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In mehreren Staaten und einzelnen Kantonen wurde der 
Eigenmietwert bereits im 19. Jahrhundert als Natural-
einkommen besteuert. Die bundesweite Einführung 
geht auf die Krisengesetzgebung von 1934 zurück. Vor-
liegender Beitrag ordnet dieses steuerliche Konzept 
rechtshistorisch unter Berücksichtigung von Aspekten 
der sozioökonomischen und gesellschaftspolitischen 
Entwicklung vor dem Hintergrund der Geschichte des 
St. Galler Steuerrechts ein.

Dans plusieurs États et certains cantons, la valeur loca-
tive était déjà imposée au XIXe siècle en tant que revenu 
en nature. Son introduction à l’échelle fédérale remonte 
à la législation de crise de 1934. Le présent article classe 
ce concept fiscal dans l’histoire du droit en tenant 
compte des aspects du développement socio-écono-
mique et sociopolitique, avec une attention particulière 
pour l’histoire du droit fiscal saint-gallois.

Lukas Gschwend, Prof. Dr., 
Ordinarius für Rechtsge-
schichte, Rechtssoziologie 
und Strafrecht an der Uni-
versität St. Gallen (HSG)

Alexander Rossi, M. A. HSG 
in Law and Economics, Dok-
torand am Lehrstuhl für 
Rechtsgeschichte, Rechts
soziologie und Strafrecht an 
der Universität St. Gallen 
(HSG)

Die Geschichte der Eigenmietwertbesteuerung in 
der Schweiz unter besonderer Berücksichtigung 
des Kantons St. Gallen
Lukas Gschwend/Alexander Rossi
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1	 Einleitung

Nach dem Bundesgesetz über die Harmonisierung der di-
rekten Steuern der Kantone und Gemeinden vom 
14.12.1990 (StHG) wird die Eigennutzung von Grund-
stücken für steuerbar erklärt. Sowohl im Bundesgesetz 
über die direkte Bundessteuer vom 14.12.1990 (DBG) als 
auch in allen kantonalen Steuergesetzen gilt der Mietwert 
einer selbst genutzten Liegenschaft als steuerbares Natu-
raleinkommen.1 Abgesehen von der Generierung von 
Steuersubstrat, zielt die Eigenmietwertbesteuerung auf 
die Herstellung von Rechtsgleichheit zwischen Eigen-
heimbesitzern und Mietern, da Letztere die Mietzinsen 
als Teil der Lebenshaltungskosten nicht von den Steuern 
abziehen können. Wohneigentümer können im Gegenzug 
Hypothekarzinsen, Unterhalts- und Verwaltungskosten in 
Abzug bringen, da diese mit der Erzielung eines Einkom-
mens aus unbeweglichem Vermögen in Zusammenhang 
stehen.2

Diese auf einen wirtschaftlichen und nicht privatrechtli-
chen Einkommensbegriff referenzierende Besteuerungs-
logik und -praxis erweist sich, obschon sie heute noch 
von manchen Steuerexperten und Ökonomen vertreten 
wird,3 trotz ihrer bundesweiten Regelung vor über dreis-
sig Jahren noch immer – oder vielmehr immer stärker – 
als umstritten. Diverse parlamentarische Vorstösse und 
Initiativen zielten in den vergangenen Jahrzehnten auf 

1	 Vgl. ESTV, Besteuerung der Eigenmietwerte, 1; einschlägig 
sind Art. 21 Abs. 1 lit. b und Abs. 2 DBG, Art. 7 Abs. 1 StHG. 
Festgesetzt wird der Eigenmietwert nach Art. 21 Abs. 2 DBG 
unter Berücksichtigung der ortsüblichen Verhältnisse und der 
tatsächlichen Nutzung der am Wohnsitz selbstbewohnten Lie-
genschaft. Vgl. Meier-Mazzucato, Steuern Schweiz, 415.

2	 Vgl. BBl 1883 III, 48 f.
3	 Vgl. Locher/Gurtner, Warum wird der Eigenmietwert im (noch) 

geltenden Recht steuerlich erfasst?, 649, aus einer auf die 
Schweiz beschränkten nationalen Perspektive.

eine Anpassung oder Abschaffung der Eigenmietwertbe-
steuerung. In bisher drei eidgenössischen Volksabstim-
mungen sprachen sich die Stimmbürger jedoch für eine 
Beibehaltung des aktuellen Zustandes aus, so zuletzt am 
23.9.2012, als die Volksinitiative «Sicheres Wohnen im 
Alter» (10.060) mit 52,6 % der Stimmen und von 13,5 
Ständen (darunter fünf Halbkantone) abgelehnt wurde.4

Auch nach diesem Volksentscheid blieb die Thematik vi-
rulent. So kritisieren Eigenheimbesitzer und der Haus-
eigentümerverband die Besteuerung eines als fiktiv emp-
fundenen Einkommens, das aufgrund der Progression die 
Einkommenssteuer signifikant erhöhen kann.5 Als Prob-
lem gesehen wird auch, dass der steuerliche Abzug von 
Schuldzinsen vom Eigenmietwert einen volkswirtschaft-
lich unerwünschten Verschuldungsanreiz schafft. Da un-
ter dem aktuellen Steuersystem Wohneigentümer wenig 
motiviert sind, ihre Hypothekarschulden zu tilgen, folgt 
daraus ein international überdurchschnittlicher Verschul-
dungsgrad schweizerischer Haushalte bezüglich Hypo-
thekarschulden.6 Durch Abschaffung der Eigenmietwert-
besteuerung soll insbesondere auch die Stabilität des Fi-
nanzmarkts geschützt und bei deutlich steigenden Zinsen 
einer Immobilienkrise vorgebeugt werden.7 Befürworter 
der Besteuerung des Eigenmietwerts leiten diesen aus der 
Logik der Besteuerung von Naturaleinkommen sowie aus 
dem verfassungsrechtlichen Postulat der Steuergerechtig-
keit im Vergleich mit der Besteuerung der Wohnungsmie-
terschaft ab.8

4	 Vgl. ESTV, Besteuerung der Eigenmietwerte, 1.
5	 Vgl. ESTV, Systemwechsel.
6	 Vgl. Busch/Lorenz/Morger, Problematische Verschuldungsan-

reize im Steuersystem, sowie Bericht WAK-S, 14.2.2019, 11 f.
7	 Vgl. Bericht WAK-S, 14.2.2019, 15.
8	 Vgl. dazu ausführlich Locher/Gurtner, Warum wird der Eigen-

mietwert im (noch) geltenden Recht steuerlich erfasst?, 647 ff.
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In den vergangenen Jahren ist im Bereich des Abkom-
mensrechts eine Dynamik entstanden, welche für Inves-
toren und Unternehmen mit zunehmenden Unsicherhei-
ten verbunden ist. Der vorliegende Beitrag zeigt die ak-
tuelle Rechtslage zur schweizerischen Prüfung der Ab-
kommensberechtigung unter den Doppelbesteuerungs-
abkommen der Schweiz auf und diskutiert mögliche Lö-
sungsansätze für eine Missbrauchsprüfung gestützt auf 
im Vorfeld beurteilbare und messbare Kriterien. Der 
Fokus der Diskussion liegt auf der abkommensrecht
lichen Steuerentlastung von Dividenden schweizeri-
scher Unternehmen an eine ausländische Muttergesell-
schaft.  

Au cours des dernières années, une dynamique s’est dé-
veloppée dans le domaine du droit conventionnel, la-
quelle est source d’incertitudes croissantes pour les in-
vestisseurs et les entreprises. La présente contribution 
expose l’état actuel du droit relatif à l’examen suisse de 
l’éligibilité aux conventions dans le cadre des conven-
tions de double imposition conclues par la Suisse et 
discute des pistes de solution envisageables pour un 
contrôle de l’abus fondé sur des critères évaluables et 
mesurables à l’avance. L’accent de la discussion porte 
sur l’allègement fiscal prévu par les conventions en ma-
tière de dividendes versés par des sociétés suisses à 
une société mère étrangère.

Céline Martin, Dr. iur., BSc in 
Economics, Rechtsanwältin, 
eidg. dipl. Steuerexpertin, 
Partnerin bei Riedweg & 
Partner AG

Nicolas Rotzler, BLaw, BSc 
in Economics

Abkommensmissbrauch in der Welt nach BEPS
Voraussetzungen der Abkommensberechtigung und zukünftige Missbrauchsprüfung in der Schweiz

Céline Martin/Nicolas Rotzler
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1	 Einleitung

Das globale Umfeld für internationale Investitionen ist 
herausfordernd. Grenzüberschreitende Investitionen gin-
gen in den letzten Jahren markant zurück.1 Dahingegen 
wäre das Investitionskapital durchaus vorhanden.2 Ursu-
la von der Leyen hielt in ihrer Sonderansprache am dies-
jährigen World Economic Forum (WEF) im Zusammen-
hang mit der zukünftigen Wettbewerbsfähigkeit Europas 
fest, es fehle «nicht an Kapital. Was uns fehlt, ist ein ef-
fizienter Kapitalmarkt, auf dem Ersparnisse in Investitio-
nen umgewandelt werden [...]».3 Auch das Staatssekreta-
riat für Wirtschaft (SECO) betont die Wichtigkeit inter-
nationaler Investitionen für die Schweiz, die sich als 
Standort für Kapitalanlagen aus dem Ausland anbiete.4 
Zur Gewährleistung «reibungsloser Investitionsströme» 
und «neue[r] Anreize für Risikokapital»5 gehört nebst 
einem liquiden Kapitalmarkt ein verlässliches Netzwerk 

1	 UNCTAD, 2024 World Investment Report, 13.
2	 UNCTAD, 2024 World Investment Report, 5.
3	 Sonderansprache von der Leyen WEF.
4	 SECO, Volkswirtschaftliche Bedeutung von Auslandsinvesti-

tionen für die Schweiz.
5	 Sonderansprache von der Leyen WEF.

an Investitionsschutzabkommen6 sowie insbesondere an 
Doppelbesteuerungsabkommen (DBA), um ausländische 
Investitionen in die Schweiz zu fördern und als Investi-
tionsstandort attraktiv zu bleiben.

Doppelbesteuerungsabkommen kamen im Rahmen der 
zunehmenden internationalen Mobilität und Vernetzung 
der Handelsströme um die Wende zum 20. Jahrhundert 
auf. Während die ersten Doppelbesteuerungsabkommen 
Einzelthemen wie Landabgaben und Erbschaftssteuern 
regelten oder als Treaties of Peace, Friendship, Com­
merce, Passage oder Navigation dienten,7 deckten die 
Doppelbesteuerungsabkommen bald die Besteuerung der 
Einkünfte von grenzüberschreitenden Investitionen ab, 
sprich von Dividenden und Zinsen.8 Spätestens seit dem 
ersten Musterabkommen der OECD aus dem Jahr 19639 
enthalten Doppelbesteuerungsabkommen systematisch 
einen Dividenden- und einen Zinsartikel, welche die 
Doppelbesteuerung von Investitionseinkünften vermei-

6	 Dazu weiterführend Nobel/Bärtschi/Kaempf, Internationales und 
transnationales Gesellschaftsrecht, 661 ff.

7	 Vgl. Savitskiy, The First Tax Treaties, 569 ff. mwH.
8	 Vgl. dazu weiterführend Freiherr von Roenne, The Very Begin-

ning, 19 ff.; beispielhaft z. B. Abkommen Frankreich–Deutsch-
land 1959.

9	 OECD-MA 1963.
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350 Stefan Oesterhelt/Andrea Opel, Rechtsprechung 2025/4

1	 BGer vom 14.8.20251 (Unter-
jähriger Wechsel zwischen 
beschränkter und unbeschränkter 
Steuerpflicht; Art. 7 und 8 DBG)

1.1	 Sachverhalt

Das Ehepaar A. war seit langem wegen Immobilienbesitz 
im Kanton Waadt beschränkt steuerpflichtig. Die Ehefrau 
B.A. hatte den Wohnsitz am 18.8.2011 und der Ehemann 
A.A. am 1.3.2014 von Frankreich in die Schweiz verlegt. 
Die Steuerverwaltung Waadt veranlagte das Ehepaar für 
die Steuerperiode 2014 wie folgt:

	– direkte Bundessteuer: steuerbares Einkommen 
CHF 154 500 zum Satz von CHF 294 300

	– Staats- und Gemeindesteuer: steuerbares Einkom-
men CHF 155 400 zum Satz von CHF 123 400

Hiergegen setzte sich A.A. zur Wehr. Er beantragte unter 
anderem, dass der Steuerbetrag für ihn und B.A. getrennt 
berechnet und die Steuerperiode 2014 in zwei Veranla-
gungsperioden aufgeteilt wird. Das schliesslich angeru-
fene Kantonsgericht Waadt wies die Beschwerde des 
Steuerpflichtigen ab,2 wogegen dieser Beschwerde beim 
Bundesgericht erhob.

1.2	 Aus den Erwägungen

Die Frage, wie der unterjährige Wechsel von der be-
schränkten zur unbeschränkten Steuerpflicht im interna-
tionalen Verhältnis zu behandeln ist, wird weder im DBG 
noch im StHG explizit geregelt. In der steuerrechtlichen 
Literatur ist die Frage umstritten. Die Mehrheit der Au-
toren ist der Auffassung, dass eine Aufteilung der Steuer-
periode der tatsächlichen wirtschaftlichen Situation der 
Steuerpflichtigen besser gerecht werde und nur so Über- 
oder Unterbesteuerungen vermieden werden können.3 
Ein Autor lehnt dagegen eine Aufteilung der Steuerperio-
de kategorisch ab und ist der Auffassung, der für das in-

1	 9C_416/2024 (zur amtlichen Publikation vorgesehen).
2	 KGer VD 27.11.2024, FI.2024.0024.
3	 So etwa Oesterhelt/Seiler, Art.  8 DBG N  29  f.; Locher, Art.  8 

DBG N 10 f. und Art. 40 DBG N 17 ff.; Paschoud/de Vries Reilingh, 
Art. 8 LIFD N 20 ff.

terkantonale Verhältnis geltende Grundsatz der Einheit 
der Steuerperiode sei auch im internationalen Verhältnis 
anwendbar.4 Auch die ESTV und die SSK lehnen eine 
Aufteilung der Steuerperiode ab.

Die von der Mehrheit der Autoren geforderte Aufteilung 
der Steuerperiode wird der wirtschaftlichen Situation des 
Steuerpflichtigen besser gerecht als die von der ESTV 
und der SSK geforderte Einheit der Steuerperiode. Der in 
Art. 4b Abs. 1 StHG statuierte Grundsatz der Einheit der 
Steuerperiode ist in einem internationalen Kontext wie 
dem vorliegenden nämlich ohnehin nicht relevant, da er 
nur bei einem interkantonalen Wohnsitzwechsel anwend-
bar ist.

Da das Steuergesetz des Kantons Waadt für die Staats- 
und Gemeindesteuer eine Art. 7 Abs. 1 DBG vergleich-
bare Regelung enthält, gilt das für die direkte Bundes-
steuer Gesagte somit auch für die Staats- und Gemeinde-
steuer des Kantons Waadt.

1.3	 Bemerkungen

Aufteilung der Steuerperiode beim Zuzug im internatio­
nalen Verhältnis 

Bei einem Zuzug im internationalen Verhältnis wird die 
Steuer gemäss Art. 40 Abs. 3 DBG auf den seit dem Zu-
zug erzielten Einkünften erhoben, wobei sich der Steuer-
satz für regelmässig fliessende Einkünfte nach dem auf 
zwölf Monate berechneten Einkommen bemisst (sog. 
«Annualisierung»).

Mit dem vorliegenden, zur amtlichen Publikation be-
stimmten Leitentscheid beantwortet das Bundesgericht 
die in der steuerrechtlichen Literatur umstrittene5 Frage, 
ob die Regel von Art. 40 Abs. 3 DBG auch bei einem 
Wechsel von der beschränkten zur unbeschränkten Steu-
erpflicht zur Anwendung gelangt. Wird diese Frage be-
jaht, setzt dies die Aufteilung der Steuerperiode und den 
Erlass von getrennten Veranlagungsverfügungen für den 
Zeitraum, in welchem bloss eine beschränkte Steuer-

4	 Vgl. Bugnon, Art. 40 LIFD N 62.
5	 Vgl. die Hinweise in Fn 3 und 4.
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